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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0325/2016  Datum: 17.06.2016

Baudezernent 

Verfasser: 61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Az: 61.3 San 
Altstadt 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

15.09.2016 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

05.09.2016 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Fachbereichsausschuss IV 

 

05.07.2016 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Teilaufhebung der Satzung betreffend der Festlegung des 

Sanierungsgebietes Koblenz-Altstadt, Abschnitt " A und B" 
 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt die beigefügte Satzung der Stadt Koblenz zur Teilaufhebung der 
Satzung betreffend der Festlegung des Sanierungsgebietes Koblenz-Altstadt, Abschnitt „A 
und B“ vom 19.12.1973 
 
 
 
Begründung:  
Nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 des Baugesetzbuches – BauGB – ist die Sanierungssatzung 
teilweise aufzuheben, wenn die Sanierung durchgeführt ist. 
 
Die in dem Sanierungsgebiet Koblenz-Altstadt, Abschnitt „A und B“ durchzuführenden 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind für den in der Satzung ausgewiesenen Bereich 
abgeschlossen. Die Ziele und der Zweck der Sanierung sind erreicht. 
 
 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


